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Gemeindeverwaltung Villigen, Schulstrasse 2, 5234 Villigen, gemeindekanzlei@villigen.ch, ✆ 056 297 89 89 

Gemeindeammann René Probst 
Am 29. August 2021 hatte Gemeindeammann René Probst in den Ferien im Tessin einen Unfall. Dank 
der Schweizerischen Rettungsflugwacht konnte er schnellstmöglich medizinisch versorgt werden. Im 
Spital wurde ein schweres Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert. Aktuell liegt René Probst nach wie vor im 
Koma. Der Heilungsprozess ist unklar. Aus diesem Grund wird René Probst all seine Ämter ablegen und 
steht für die Wiederwahl als Gemeinderat und Gemeindeammann nicht zur Verfügung. 

Auswirkungen auf die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022 - 2025 
An der ausserordentlichen Gemeinderatssitzung vom 13. September 2021 werden die Ressorts von Ge-
meindeammann René Probst auf die übrigen vier Gemeinderatsmitglieder verteilt. Aufgrund der ausser-
ordentlichen Umstände wird der Gemeinderat ebenfalls am 13. September 2021 den Termin für die er-
forderlichen Ersatzwahlen für ein Mitglied des Gemeinderats sowie des Gemeindeammanns festlegen. 

Gemeinderat, Gemeindewerke und Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung sind tief betroffen und er-
schüttert, dass René Probst aufgrund des schweren Unfalls seine Funktionen in der Gemeinde nicht 
mehr ausüben kann. Ihm und vor allem auch den Angehörigen wird viel Kraft und Zuversicht in dieser 
belastenden und schweren Zeit gewünscht. 

 

Häckseldienst 
Zur Förderung der Eigenkompostierung findet am Donnerstag, 7. Oktober 2021 ein Häckseldienst für 
das Baum- und Strauchschnittmaterial (kein Wurzelwerk) statt. Der Häckseldienst ist während den ers-
ten 15 Minuten gratis. Pro weitere 5 Minuten sind CHF 10.00 zu bezahlen. Das Material ist geordnet auf 
dem Hausplatz, an gut zugänglicher Lage, bereitzustellen. Bitte nicht bündeln, aber einigermassen ge-
ordnet hinlegen (alle Äste, Durchmesser bis max. 25 cm, in gleicher Richtung). 

Der Häckseldienst wird nur auf Voranmeldung durchgeführt. Interessentinnen und Interessenten kön-
nen sich bis Montag, 4. Oktober 2021 bei der Gemeindekanzlei entweder ✆ 056 297 89 89 oder per E-
Mail bei gemeindekanzlei@villigen.ch anmelden. 

 

Baubewilligungen 
Der Gemeinderat hat folgende Baubewilligungen erteilt: 

- Dieter und Elisabeth Keusch, Villigen, Erstellung Luft-Wasser Wärmepumpe sowie Solarstromanla-
gen, Parzelle 2358, Schulstrasse 7, Villigen 

- Christian Peyer, Villigen, Erstellung Gartenmauer, Parz. 2487, Sonnmattweg 30, Villigen 
- Dominic und Claudia Jakob, Villigen, Erstellung Pergola, Parz. 2221, Steinenweg 5, Villigen 
- Ruth Baur und Sven Fürstenhöfer, Villigen, Erstellung Sichtschutzwand, Parz. 2474, Josebodenweg 

27, Villigen 
- Irène Basler sowie René und Verena Hasenfratz, Villigen, Erweiterung gedeckter Abstellplatz, 

Parz. 2392 und 2393, Quellenweg 2 und 4, Villigen 
- Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen, Leitungsbau für elektrischen Anschluss des Pulverhauses, 

Parz. 2206, Steinbruch Gabenchopf / Kalkecke, Villigen 
- Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen, Not-Halt Anlage für Steinbruch, Parz. 2206, Steinbruch Gaben-

chopf / Kalkecke, Villigen 
- Ryan und Amalia Sterndale, Villigen, Erstellung Sitzplatzerweiterung, Gerätehaus und Glasdach, 

Parz. 3455, Kehrplatz 7, Villigen 
- Ernst und Fränzi Schwarz, Villigen, Erstellung Solarstromanlage auf Garagengebäude Nr. 624, 

Parz. 492, Schürmattstrasse 9, Villigen 
  



 

- Jürgen Jochum, Villigen, Erstellung Carport, Parz. 2629, Oelbergweg 13, Villigen 
- Martin und Andrea Müller, Stilli, Erstellung Einfriedigung (teilweise), Parz. 3466, Winkelstrasse 1, Stilli 
- Ortsbürgergemeinde Villigen, Umnutzung von militärischen Objekten, Parz. 1777 und 3490, Cholrüti 

und Ersti 
- Heinz Daniel Graf, Huttwil, Austausch Küchenfester Westfassade mit Türe und Erstellung einer Aus-

sentreppe aus Stahl, Anpassung der bestehenden Geländer beim Kellerabgang an gesetzliche Vor-
gaben, verschieben des Gartenschopfes an die Südwestecke des Grundstücks, Parz. 3400, 
Dorfstrasse 13, Stilli 

- Alois und Alexandra Zehnder, Untersiggenthal, Neubau EFH mit Doppelgarage und gedecktem Sitz-
platz, Parz. 2449, Kreuzweg-Joseboden, Villigen 

 

Sehen und gesehen werden 
In der Herbst- und Winterzeit verunfallen Kinder vor allem am frühen Morgen oder am späten Nachmit-
tag. Also in der Zeit, in der sich viele Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg befinden. Sicher unter-
wegs sein heisst rundum sichtbar sein. In erster Linie sollten Velofahrer, aber auch Trottinettfahrer über 
richtige Beleuchtung verfügen. Reflektierende Kleider und Materialien bringen zusätzliche Sicherheit 
und Sichtbarkeit für Velofahrer, Benützer fahrzeugähnlicher Geräte (Trottinette, Skateboards) und auch 
Fussgänger. 

Für Schülerinnen und Schüler sind die zusammenklappbaren Trottinette, Skateboards oder Inline Skates 
ausserordentlich attraktiv und werden auch als Verkehrsmittel genutzt, um zur Schule zu gelangen. Als 
Verkehrsmittel genutzt, gelten besondere Anforderungen bezüglich Beleuchtung. Wer bei Dunkelheit 
oder schlechter Sicht mit einem fahrzeugähnlichen Gerät nicht auf dem Trottoir, sondern auf Radwegen 
oder auf der Fahrbahn (auf Hauptstrassen dürfen fahrzeugähnliche Geräte nicht verwendet werden) 
unterwegs sein muss, ist verpflichtet, sich oder sein Gerät mit einem nach vorne weiss und nach hinten 
rot leuchtenden, gut erkennbaren Licht auszurüsten. (Verkehrsregelverordnung 741.11 / Art. 50, 50a). 

 

Ende September / anfangs Oktober ist wieder Umzugszeit 
Die Einwohnerdienste ersuchen die Vermieter (Privatpersonen und Verwaltungen) alle Mieterwechsel 
der eigenen Liegenschaft umgehend zu melden. Laut § 10 des Register- und Meldegesetzes sind Per-
sonen, welche Wohnraum vermieten oder verwalten, verpflichtet, ein-, um- und wegziehende Personen 
den Einwohnerdiensten der betroffenen Gemeinde innert 14 Tagen schriftlich zu melden. Der Umzug 
kann auch elektronisch gemeldet werden. Weitere Informationen sind auf der Homepage http://ag.eum-
zug.swiss/ erhältlich. 

 

Voranzeige Kamingespräch 
Das nächste Kamingespräch findet am Dienstag, 19. Oktober 2021, 19.30 Uhr, in der Trotte Villigen 
statt. Die Traktanden werden rechtzeitig vor dem Anlass bekanntgegeben. Der Gemeinderat freut sich, 
möglichst viele zum Gedankenaustausch einzuladen. 
 
Veranstaltungen und Termine 

Wandergruppe 
Donnerstag, 30. September 2021, Fricktaler Höhenweg (Ganztagswande-
rung), Anmeldung an Ernst Schwarz; ernst@pschwarz.ch oder 
✆ 079 420 60 10 

Senioren-Mittagstisch Dienstag, 5. Oktober 2021, 11.30 Uhr, Restaurant Hirschen. 
Ab 60 Jahren, Anmeldung an Hedy Greiner, ✆ 056 284 10 38 

 


